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Zweck und Grundlagen 

Aus Corporate Alternative Care werden die Kosten gemäss den 
nachfolgenden Bestimmungen bezahlt. Vergütet werden die 
Kosten im Nachgang zu den Leistungen der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung nach KVG und anderer Sozialversiche-
rungen gemäss Ziffer 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen (AVB).

Das Unfallrisiko kann nicht ausgeschlossen werden. 

Grundlage dieser Zusatzbedingungen (ZB) bilden die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen (AVB) Sanitas Corporate Private Care 
für die Zusatzversicherungen s-care nach VVG, Ausgabe 2023, 
oder die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Zusatz
versicherungen p-care nach VVG, Ausgabe 2023.

1	 Ambulante Leistungen

1.1	 Alternativmedizin

Versichert sind 80% der Kosten (Untersuchungen, Therapien, 
abgegebene Medikamente), maximal Fr. 5000.– pro Kalender-
jahr. Der gewählte Leistungserbringer, die angewandte 
Therapiemethode sowie die verabreichten Heilmittel müssen 
von Sanitas anerkannt sein.

Die von Sanitas anerkannten Therapiemethoden und 
Anforderungen an Leistungserbringer werden auf einer Liste 
publiziert. Diese Liste kann von Sanitas angepasst werden. 
Bei einer Anpassung dieser Liste besteht kein Kündigungs-
recht. Massgebend ist die zum Behandlungszeitpunkt gültige 
Liste. 

Leistungen im erwähnten Umfang werden auch bei anderen 
entsprechend ausgebildeten Therapeuten erbracht. Die für 
die Vergütung massgebenden Anforderungen an Therapeu-
ten und die anerkannten Therapiemethoden werden 
ebenfalls auf der unter Absatz 2 genannten Liste publiziert.

1.2	 Medikamente

Versichert sind 90% der Kosten von ärztlich verordneten, 
nicht pflichtigen Medikamenten, sofern das betreffende 
Medikament bei Swissmedic (Schweizerisches Heilmittelinsti-
tut) für die infrage stehende Indikation registriert ist.

Sanitas führt eine Liste von Medikamenten, für welche keine 
Kosten vergütet werden. Diese Liste wird laufend aktualisiert 
und kann bei Sanitas eingesehen oder auszugsweise verlangt 
werden. Bei einer Anpassung dieser Liste besteht kein 
Kündigungsrecht.

Nicht versichert sind Medikamente der Alternativmedizin, 
welche gemäss Ziffer 1.1 versichert sind.

2	 Verschiedenes

2.1	 Anerkennung von Leistungserbringern

Bei Behandlungen in der Schweiz werden nur Rechnungen 
von Personen mit eidgenössischem oder kantonalem Diplom 
oder mit einer entsprechenden kantonalen Berufsausübungs-
bewilligung anerkannt.
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